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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration 

Verfassungsstreitigkeit  
 

Antrag auf Feststellung der Verfassungswidrigkeit (Vf.15-VII-22 Bayerischer Ver-
fassungsgerichtshof)  
 
der § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und § 23 des Jugendmedienschutz-Staatsvertrags 
(JMStV) vom 13. September 2002 (GVBl. 2003 S. 147, BayRS 02- 21-S), zuletzt 
geändert durch Art. 2 des Vertrags vom 14. Dezember 2021 (GVBl. 2022 S. 313, 
396)  
 
und  
 
Antrag auf Feststellung der Verfassungswidrigkeit (Vf. 16-VII-22 Bayerischer 
Verfassungsgerichtshof) 
 
der § 24 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. c und f des Jugendmedienschutz-Staatsvertrags 
(JMStV) vom 13. September 2002 (GVBl. 2003 S. 147, BayRS 02-21-S), zuletzt ge-
ändert durch Art. 2 des Vertrags vom 14. Dezember 2021 (GVBl. 2022 S. 313, 
396) 
 
PII-G1310.22-0014 

I. Beschlussempfehlung: 

Zum Vertreter des Landtags wird der Abgeordnete Dr. Alexander Dietrich bestellt. 

Berichterstatter: Dr. Alexander Dietrich 
Mitberichterstatter: Toni Schuberl 

II. Bericht: 

Der federführende Ausschuss hat die Verfassungsstreitigkeit in seiner 7. Sitzung 
am 11. April 2024 beraten und e i n s t im m i g  Zustimmung empfohlen. 

Petra Guttenberger 
Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag auf Feststellung der Verfassungswidrigkeit  
(Vf. 15-VII-22 Bayerischer Verfassungsgerichtshof)  
der § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und § 23 des Jugendmedienschutz-Staatsvertrags 
(JMStV) vom 13. September 2002 (GVBl. 2003 S. 147, BayRS 02- 21-S), zuletzt ge-
ändert durch Art. 2 des Vertrags vom 14. Dezember 2021 (GVBl. 2022 S. 313, 396)  
und  
Antrag auf Feststellung der Verfassungswidrigkeit (Vf. 16-VII-22 Bayerischer 
Verfassungsgerichtshof) der § 24 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. c und f des Jugendmedi-
enschutz-Staatsvertrags (JMStV) vom 13. September 2002 (GVBl. 2003 S. 147, 
BayRS 02-21-S), zuletzt geändert durch Art. 2 des Vertrags vom 14. Dezember 
2021 (GVBl. 2022 S. 313, 396) 
 
PII-G1310.22-0014 
Drs. 19/1586 

Zum Vertreter des Landtags wird der Abgeordnete Dr. Alexander Dietrich bestellt. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Tobias Reiß 

I. Vizepräsident 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Tobias Reiß



Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Wir haben vor der Mittagspause noch einen kur-

zen Tagesordnungspunkt abzuwickeln, den Tagesordnungspunkt 5:

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten, anschließend eine Europaangelegenheit und 

Anträge, die gem. § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten 

werden (s. Anlage 1)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak-

tionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, die 

SPD-Fraktion, die Fraktionen von FREIEN WÄHLERN und CSU und die AfD-Fraktion. 

Ich bitte, die Gegenstimmen anzuzeigen. – Enthaltungen? – Damit übernimmt der 

Landtag diese Voten.

Wir kommen zur Mittagspause und beginnen wieder um 13:10 Uhr.

(Unterbrechung von 12:42 bis 13:13 Uhr)

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir nehmen die Sitzung nach der Mittagspause wie-

der auf. Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen. Bevor wir in den Tagesordnungs-

punkt 6 einsteigen, gebe ich noch die Ergebnisse der vorhin durchgeführten Wahlen 

eines Vizepräsidenten des Bayerischen Landtags sowie eines Schriftführers bekannt.

Ich komme zunächst zur Wahl eines Vizepräsidenten – Tagesordnungspunkt 3: Ge-

wählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Bei der 

Ermittlung der erforderlichen Mehrheit werden Enthaltungen nicht berücksichtigt. An 

der Wahl haben sich 160 Abgeordnete beteiligt. Es war keine Stimme ungültig. Auf 
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Herrn Abgeordneten Benjamin Nolte entfielen 28 Ja-Stimmen und 129 Nein-Stimmen. 

Der Stimme enthalten haben sich 3 Abgeordnete. Damit hat der Abgeordnete Benja-

min Nolte nicht die erforderliche Mehrheit der Stimmen erreicht.

Nun gebe ich das Ergebnis der vorher durchgeführten Wahl eines Schriftführers des 

Bayerischen Landtags – Tagesordnungspunkt 4 – bekannt: Auch hier ist gewählt, wer 

mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Bei der Ermittlung der 

erforderlichen Mehrheit werden Enthaltungen nicht berücksichtigt. An der Wahl haben 

164 Abgeordnete teilgenommen. Ungültig war 1 Stimme. Auf Herrn Abgeordneten Os-

kar Atzinger entfielen 26 Ja-Stimmen und 134 Nein-Stimmen. Der Stimme enthalten 

haben sich 3 Abgeordnete. Damit ist Herr Abgeordneter Oskar Atzinger nicht mit der 

erforderlichen Mehrheit der Stimmen gewählt. Die Tagesordnungspunkte 3 und 4 sind 

damit erledigt.
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